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TEIL I

Politische Institutionen, 
Akteure und Willensbildung

Kapitel 1  Die Staatsverfassung der 
Bundesrepublik Deutschland 

Deutschland ist das Land der häufigen politischen Umbrüche. Al-
lein im 20. Jahrhundert durchlebte es mehr fundamentale Regime-
wechsel als jede der heutzutage etablierten Demokratien. Der Wan-
del von der konstitutionellen Monarchie zur Weimarer Republik 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mündete in eine umstrittene, 
instabile Demokratie.1 Sie wurde schon 14 Jahre später – 1933 – 
von der nationalsozialistischen Diktatur abgelöst. Diese steuerte 
Deutschland innen- und außenpolitisch in die «Katastrophe»2. 
Nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur 1945 folgten die 
«Jahre der Besatzung»3. Nun gabelten sich die Wege für rund vier-
einhalb Jahrzehnte. In der Sowjetischen Besatzungszone mar-
schierte die Sowjetische Militäradministration im Verein mit der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) in einen diktato-
rischen Sozialismus. In den westlichen Besatzungszonen hingegen 
wurde – nach dem Ende der «kriegerischen Okkupation»4 eines 
«besiegten Feindstaates»5 – der Boden für eine föderative verfas-
sungsstaatliche Demokratie bereitet. Das geschah zunächst in einer 

1  Ullrich 2009.
2  Kielmansegg 2000.
3  Benz 1999, Eschenburg 1983.
4  Litchfield u. a. 1953: 12–19, 120.
5  So die US-amerikanische Besatzungsdirektive JCS 1067 vom 26. April 

1945: «Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, 
sondern als ein besiegter Feindstaat» (zit. n. Stöver 2006: 233).
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«Liberalisierungsdiktatur»6, die von den westlichen Besatzungs-
mächten gelenkt wurde und auf die Unterstützung insbesondere 
der christdemokratischen, sozialdemokratischen und liberalen Par-
teien der westdeutschen Länder setzte. Mit den Landtagswahlen vor 
1949 und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1949 begann der zweite Anlauf zur Demokratie in Deutschland. Er 
blieb zunächst auf den Westen des geteilten Landes beschränkt. In 
seinem Ostteil wurde noch im selben Jahr die Deutsche Demokra-
tische Republik (DDR) gegründet. Diese stand im Zeichen des 
Aufbaus einer Diktatur, die an sowjetische Traditionen sowie an 
kommunistische und linkssozialistische Konzepte der Weimarer 
Republik anknüpfte und den «SED-Staat»7 schuf. Die Teilung 
Deutschlands in West und Ost wurde 41 Jahre später durch die 
Herstellung der staatsrechtlichen Einheit Deutschlands beendet. 
Mit ihr hörte die DDR zu existieren auf. Nun konnten West- und 
Ostdeutschland im Verfassungsgewande der Bundesrepublik zu-
sammenwachsen. Diese Konturen einer neuen Staatlichkeit hatte 
sie schon vor 1990 entwickelt und seither noch weiter ausgebaut: 
Als «offener Staat»8 übertrug sie in großem Umfang Souveräni-
tätsrechte auf inter- und supranationale Organisationen, wie ins-
besondere ihre Mitwirkung an der europäischen Staatengemein-
schaft und ihre Mitgliedschaft in der NATO zeigen.

1.  Ein langer «Weg nach Westen» – 
über viele Regimewechsel hinweg

Deutschland hat einen «langen Weg nach Westen»9 hinter sich, ei-
nen langen Weg hin zu einer verfassungsstaatlichen Demokratie. 
Mittlerweile aber zählt das Land zu den seit mehreren Dekaden sta-
bilen liberalen Demokratien. Diesem Kreis gehören, selbst bei groß-
zügiger Zählung, nicht mehr als rund drei Dutzend Staaten an: ne-

6  Niethammer 1973: 178, vgl. Litchfield u. a. 1953, Gerhardt 2005.
7  Schroeder 1998.
8  Di Fabio 1998.
9  Winkler 2002.
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ben den nordamerikanischen und den westeuropäischen Ländern 
beispielsweise auch Japan und Australien.10 Die Mitgliedschaft in 
diesem exklusiven Klub ist ein Erfolg der Bundesrepublik Deutsch-
land, den in ihrem Geburtsjahr kaum jemand erwartet hatte.11 Zu 
groß schienen dafür die Erblasten des NS-Staates zu sein, zu schwer 
die Hinterlassenschaften des Krieges und der Kriegsfolgen, zu 
 schmal die wirtschaftliche Basis, zu negativ die Erfahrungen mit der 
Demokratie der Weimarer Republik und zu gewaltig die innen- und 
außenpolitischen Herausforderungen des neuen, noch unter dem 
Besatzungsstatut stehenden Staates.

Dass Deutschlands zweiter Anlauf zur Demokratie dennoch 
glückte, im Gegensatz zum ersten Versuch, der mit der Auflösung 
der Weimarer Republik endete, hat viele Ursachen.12 Zu ihnen ge-
hört die vollständige öffentliche Diskreditierung der NS-Diktatur. 
Für eine «Dolchstoßlegende» war 1945 im Unterschied zu 1918/19 
kein Platz mehr. Zugute kam der Bundesrepublik Deutschland – 
vor allem infolge des aufbrechenden Ost-West-Konflikts – eine 
weitsichtigere Politik der westlichen Siegermächte als 1918/19: 
Diese eröffnete dem westdeutschen Teilstaat die Chance der Teil-
habe an den inter- und supranationalen Organisationen des Wes-
tens. Zugute kam ihm überdies das abschreckende Beispiel der sozi-
alistischen Diktatur, die in der Sowjetischen Besatzungszone und in 
der DDR auf den Bajonetten der Roten Armee von den Kadern der 
SED, ihrer Gefolgschaft und ihren Mitläufern errichtet wurde. Ver-
antwortlich für die Verwurzelung der Demokratie in der Bundesre-
publik waren nicht zuletzt das «Wirtschaftswunder», der in der 
deutschen Geschichte beispiellose wirtschaftliche Aufschwung 
vor allem der 1950er und 1960er Jahre, und eine Sozialpolitik, die 
tatkräftig zum Abbau der Hypotheken der NS-Diktatur, des Krie-
ges und der Nachkriegszeit beitrug. Durch Wirtschaftsaufschwung 
und Sozialpolitik wurde «Wohlstand für alle»13, so die griffige For-
mel des damaligen Bundeswirtschaftsministers Ludwig Erhard, für 

10  Lijphart 1999.
11  Vgl. z. B. Neumann 1978.
12  Vgl. Lepsius 1993a, Wehler 2008, Wolfrum 2006.
13  Erhard 1957.
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die große Mehrheit der Bürger fassbar. Das kam der Anerken-
nungswürdigkeit der demokratischen Staatsform und ihrer fakti-
schen Anerkennung zugute. 

Demokratiefördernd wirkten auch Mechanismen des politi-
schen Systems. Dieses begünstigte stabile Regierungen und inte-
grierte die parlamentarische Opposition. Insbesondere aufgrund 
der Gliederung in Bund und Länder hatte jeder Verlierer einer Bun-
destagswahl die Chance, durch Siege bei Landtagswahlen in den 
Ländern an die Regierung zu gelangen und gegebenenfalls über den 
Bundesrat auch im Bund mitzuregieren. Dieser Mechanismus trug 
maßgeblich zur Einbindung der Opposition bei, entschärfte den 
Nullsummenspielcharakter von Wahlen im Lande, erleichterte dem 
Wahlverlierer die Akzeptanz der Niederlage und milderte somit die 
hohe Spannung zwischen den parteipolitischen Lagern. Zur Demo-
kratieverwurzelung trug auch die Verfassung bei – das «Grund-
gesetz» vom 23. Mai 1949 mitsamt seinen Änderungen. Das Grund-
gesetz definiert das verfassungsrechtliche Spielregelwerk der Politik 
in der Bundesrepublik. Es tut dies in einer Weise, die für Machtauf-
teilung sorgt, die zugleich Interessenausgleich sowie Kompromiss-
suche fördert, und die der Verfassung und ihrer Auslegung durch 
das Bundesverfassungsgericht die höchste Autorität beimisst. Bei-
des – die verfassungspolitischen Vorgaben des Grundgesetzes und 
die Verfassungsauslegung durch das Bundesverfassungsgericht – 
werden in hohem Maße akzeptiert, und zwar in der Politik ebenso 
wie in der Gesellschaft und der Wirtschaft.

Weil das so ist, erlaubt die Analyse der Staatsverfassung und der 
Verfassungsgerichtsbarkeit besonders aufschlussreiche Einblicke in 
den politischen Betrieb des heutigen Deutschlands. Deshalb be-
ginnt dieses Buch beim verfassungsrechtlichen und politischen 
«Überbau» – und nicht bei der wirtschaftlichen «Basis» oder bei der 
Gesellschaft, so wichtig diese als Rahmenbedingungen der Politik 
auch sind.14

14  Siehe die Kapitel 3 und 15.
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2. Alte und neue Pfade der Verfassungspolitik

An der verfassungspolitischen Willensbildung für Westdeutschland 
wirkten viele mit – nicht nur die Alliierten, wie die von rechter und 
linker Seite vertretene Auffassung nahelegt, das Grundgesetz sei auf 
den Bajonetten der Besatzungsmächte entstanden. Sicherlich hatten 
die Westalliierten die Initiative zur Verfassungsbildung ergriffen. 
Zweifellos hatten sie verfassungspolitische Vorgaben festgeschrieben: 
liberaldemokratisch, konstitutionalistisch und föderalistisch musste 
die westdeutsche Staatsverfassung sein, und die Wiedergeburt eines 
starken Staates sollte sie verhindern. Zudem hatten die Westalliierten 
in die verfassungspolitische Willensbildung massiv eingegriffen. Doch 
Entwurf, Beratung und Erstellung der Verfassung, die Beschlussfas-
sung über sie und ihre Annahme in den Parlamenten waren das Werk 
deutscher Verfassungsspezialisten und Politiker. Auch der Name der 
Verfassung – «Grundgesetz» – offenbart dies. Er sollte das Proviso-
rium der Verfassung betonen, solange Deutschland geteilt war.

Die Weichenstellungen des Grundgesetzes spiegelten die Be-
strebungen der Siegermächte wie auch der Landespolitiker wider, 
den neuen deutschen Staat in enge Grenzen zu verweisen. Starke 
Länder, ein schwacher Zentralstaat sowie mächtige Barrieren gegen 
den Wiederaufstieg eines Machtstaates – das waren zentrale politi-
sche Leitideen auf beiden Seiten. Die Architekten des Grundgeset-
zes knüpften zudem an Traditionen liberaler Verfassungstheorien 
aus Westeuropa und Nordamerika an: Die liberaldemokratischen 
Strukturen, die Konstitutionalisierung der Demokratie und die 
Stärkung der Grundrechte zeugen hiervon. Unübersehbar waren 
die Lehren, die aus der politischen Geschichte Deutschlands von 
1919 bis 1945 und in Abgrenzung zum DDR-Sozialismus gezogen 
wurden: Sie liefen auf einen Institutionenneubau hinaus, der von 
 einem antitotalitären «Geist der Gesetze» durchweht und vom Be-
streben, Strukturmängel der Weimarer Reichsverfassung zu vermei-
den, geprägt war.15 Auf dieser Basis wurden die Grundrechte als 
unmittelbar geltendes Recht festgeschrieben und somit ein «Grund-

15  Fromme 1999.
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rechtestaat»16 geschaffen. Hierauf gründet auch die Einrichtung einer 
Verfassungsgerichtsbarkeit als Hüter und Deuter der Verfassung. 
Und hier liegt zudem der Beweggrund für die Entscheidung, die ver-
fassungspolitische Position des Bundespräsidenten zu schwächen 
und das Amt des Bundeskanzlers zu stärken. 

Das Grundgesetz spiegelt den Ausgleich zwischen unterschied-
lichsten Bestrebungen wider. Der Zwang zum Kompromiss war 
groß, denn die Verfassung musste die Zustimmung der politischen 
Parteien, der Landtage und der westlichen Siegermächte erlangen. 
Schon an den Beratungen des Herrenchiemseer Verfassungskon-
vents war je ein stimmberechtigter Vertreter der Länder beteiligt.17 
Komplizierter als im Verfassungskonvent verlief die Willensbil-
dung im Parlamentarischen Rat, der für die Ausarbeitung des 
Grundgesetzes zuständigen, erstmals am 1. September 1948 einbe-
rufenen Versammlung, die am 8. Mai 1949 das Grundgesetz mit 
Zweidrittelmehrheit beschloss. Der Parlamentarische Rat bestand 
aus 65 von den elf Landtagen der Westzonen gewählten Abgeordne-
ten sowie aus fünf Vertretern Berlins, das unter dem Viermächtesta-
tus stand und dessen Vertreter deshalb nur mit beratender Stimme 
teilnahmen. Die Willensbildung im Parlamentarischen Rat stand im 
Zeichen der innerdeutschen Politik und des ständigen Dialogs mit 
den drei westlichen Militärgouverneuren, die über ihre Verbin-
dungsoffiziere die Verhandlungen des Rates beaufsichtigten – mit 
Vergünstigungen und nachrichtendienstlichen Mitteln, auch mit 
Telefon abhörung.18 

Die parteipolitische Machtverteilung im Parlamentarischen Rat 
nahm die Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien nach 1949 weit-

16  Batt 2003: 32.
17  Der Herrenchiemseer Konvent war der Sachverständigenausschuss, der, 

auf der Basis der von den Alliierten in den Frankfurter Dokumenten 
vom 1. Juli 1948 niedergelegten Vorgaben, Vorschläge für die Verfassung 
des westdeutschen Teilstaates unterbreitete. Der Konvent war von der 
Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder als Antwort auf die Vor-
gaben der Alliierten bestellt worden. Er tagte vom 10. bis zum 23. Au-
gust 1948. Seine Vorschläge gingen in die Beratungen des Parlamentari-
schen Rates ein.

18  Schwarz 1986: 591.
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gehend vorweg – abgesehen von den drei kleinsten Parteien: Auf die 
CDU/CSU und die SPD entfielen im Parlamentarischen Rat jeweils 
27, auf die FDP fünf und auf die Deutsche Partei, das Zentrum und 
die Kommunistische Partei Deutschlands je zwei Sitze. Zur absolu-
ten Mehrheit war folglich eine Koalition unabdingbar und zur Zwei-
drittelmehrheit eine Große Koalition aus Unionsparteien und SPD – 
so wie später auch im Falle fast aller Verfassungsänderungen.19

Diese Kräfteverteilung, die Hürden für die Mehrheit und die be-
satzungspolitischen Rahmenbedingungen erzwangen im Parlamen-
tarischen Rat folgenreiche Kompromisse. Die Dominanz der Län-
dervertreter und das Streben der Alliierten nach einem schwachen 
Zentralstaat fanden ihren Niederschlag in einem Bundesstaat mit 
schwachem Zentrum und wechselseitiger Abhängigkeit von Bund 
und Ländern. Ferner wurden Kirchen und Gewerkschaften von der 
Verfassung besser bedacht als beispielsweise die Verbände der Un-
ternehmer und die Beamtenschaft. Die Letzteren galten weithin als 
Gegner der Weimarer Republik oder als Träger oder Parteigänger 
des NS-Staates. Dass schließlich dem Grundgesetz von 1949 die 
Wehr- und die Notstandsverfassung fehlten und es somit den Ernst-
fall ausgeklammert habe, so das Urteil von mit Carl Schmitt lieb-
äugelnden Staatsrechtslehrern, ist ohne die damals gegebene Supre-
matie der Alliierten nicht zu verstehen.

Von großer Durchschlagskraft war auch das Kräfte-Patt zwi-
schen SPD und Unionsparteien. Es verlangte beiden Seiten Opfer 
ab: der SPD beispielsweise den Verzicht auf soziale Grundrechte 
und den Unionsparteien die Lossagung von der verfassungsrecht-
lichen Festschreibung konservativer Gesellschaftskonzepte. Das 
Kräfte-Patt zwischen SPD und CDU/CSU schlug sich zudem in 
der wirtschaftspolitischen Offenheit des Grundgesetzes nieder. Das 
Grundgesetz ist zwar «eine Sperre für den Sozialismus», so die 
Worte des späteren Bundespräsidenten Roman Herzog.20 Doch 
schreibt es die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums fest und 

19  Die Ausnahme ist das 1. Wehrverfassungsgesetz, das der Bundestag am 
26. Februar 1954 mit Zweidrittelmehrheit der Regierungsparteien 
CDU/CSU, FDP, DP, GB/BHE gegen 144 Stimmen der oppositionellen 
SPD verabschiedete. Vgl. Kapitel 13.

20  Herzog 1974.
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erklärt Enteignungen für zulässig, sofern diese dem Wohle der Allge-
meinheit dienen und angemessene Entschädigungen gezahlt werden. 
Überdies spiegelt das Grundgesetz einen Kompromiss der Demokra-
tievorstellungen der großen Parteien wider: Die SPD liebäugelte mit 
einer sozialstaatlichen Mehrheitsdemokratie auf der Grundlage einer 
politisch regulierten, demokratisch verfassten Wirtschaft mit mög-
lichst hohem Gemeinwirtschaftsanteil. Die bürgerlichen Parteien 
hingegen strebten nach einer institutionell gebändigten Demokratie 
mit hohen Barrieren gegen eine von Linksparteien getragene Mehr-
heitsherrschaft und setzten auf eine weitgehend privatautonome 
Wirtschaft. 

3. Verfassungspolitische Weichenstellungen 

Sechs grundlegende Weichenstellungen nahmen die Architekten des 
Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat für den politischen Be-
trieb in der Bundesrepublik Deutschland vor: Rechtsstaat, Repu-
blik, Demokratie, Bundesstaat, Sozialstaat und einen, wie es später 
hieß, zu den internationalen und supranationalen Organisationen 
«offenen Staat».21

All diese Weichenstellungen fanden – nach langem Tauziehen – 
die erforderlichen Mehrheiten: Am 8. Mai 1949 nahm der Parla-
mentarische Rat das Grundgesetz mit 53 zu 12 Stimmen an – gegen 
sechs Stimmen aus der CSU und gegen je zwei Stimmen der Deut-
schen Partei, des Zentrums und der Kommunistischen Partei. Am 
12. Mai 1949 stimmten die Militärgouverneure der westlichen Alli-
ierten dem Grundgesetz mit gewissen Vorbehalten zu und setzten, 
wie in den Frankfurter Dokumenten angekündigt, zugleich das Be-
satzungsstatut in Kraft. Die Vorbehalte der Alliierten betrafen den 
Artikel 29 über die Neugliederung des Bundesgebietes und die Be-
stimmungen über die Zugehörigkeit Berlins zur Bundesrepublik. 
Im Zeitraum vom 18. bis 21. Mai 1949 wurde das Grundgesetz von 
den westdeutschen Landesparlamenten mit der im Artikel 144 vor-
geschriebenen Zweidrittelmehrheit angenommen. Nur der baye-

21  Zu den Weichenstellungen Benz 1999, Eschenburg 1983, Niclauß 2009.
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rische Landtag stimmte wegen unzureichender Berücksichtigung 
eines föderalen Staatsaufbaus mehrheitlich gegen die Verfassung, 
bekräftigte aber zugleich die Zugehörigkeit des Landes Bayern 
zur Bundesrepublik Deutschland durch Anerkennung der Rechts-
verbindlichkeit des Grundgesetzes.22 Am 23. Mai 1949 wurde das 
Grundgesetz verkündet, und mit Ablauf dieses Tages trat es in 
Kraft. Zunächst galt die neue Verfassung nur für die Länder Baden, 
Bayern, Bremen, Großberlin (dort wurde es durch die Vorbehalts-
rechte der Alliierten suspendiert), Hamburg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern (die seit 
1952 zusammen mit Baden das Land Baden-Württemberg bilden). 
In anderen Teilen Deutschlands sollte das Grundgesetz nach deren 
Beitritt in Kraft treten. So geschah es im Saarland nach dessen Ein-
gliederung in die Bundesrepublik 1957 und 1990 im Osten Deutsch-
lands durch den Beitritt der Länder der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland.

Rechtsstaat Mit der Vorgabe des Rechtsstaates folgten die Verfas-
sungsgeber des Grundgesetzes den Traditionen der europäischen 
und nordamerikanischen Verfassungstheorie und -praxis, mit denen 
die nationalsozialistische Diktatur gebrochen hatte. Rechtliche 
Zähmung und geordnete Einhegung der politischen Gewalten sind 
Leitideen des Grundgesetzes, und die Verhinderung des 
«Leviathans»23, des autoritären Staates, wie auch des «Behe-
moths»24, des Unstaates, ist sein Programm. Rechtsstaat bedeutet 
vorrangige Bindung der Staatsgewalten an Verfassung und Gesetz – 
nicht an Vorgaben der Staatspartei, wie im Falle der DDR und der 
Sowjetunion, oder an den «Führerbefehl», wie im NS-Staat. Rechts-
staat heißt ferner Trennung und Ausbalancierung der Staatsgewal-
ten – Exekutive, Legislative und Judikative – im Unterschied zu ih-
rer Konzentration wie im autoritären Staat oder ihrer Fusion wie im 
Totalitarismus. Rechtsstaat bedeutet zudem richterliche Nachprüf-

22  Hanns-Seidel-Stiftung 1995: 648, 462 f.
23  Hobbes 1984 (1651).
24  Hobbes 1991 (1682), Neumann 1973.



28

barkeit von Tun und Lassen der Legislative und der Exekutive durch 
fachgeschulte unabhängige Richter, nicht durch Laienrichter oder 
eine der Politik hörige Richterschaft. Ferner schreibt der Rechts-
staat ein Rückwirkungsverbot vor: Niemand darf auf der Basis eines 
Gesetzes bestraft werden, das zum Zeitpunkt der fraglichen Tat 
nicht in Kraft war. Der Rechtsstaat des Grundgesetzes sieht zudem 
die Gewährleistung persönlicher Grundrechte der Bürger vor, die 
ihrerseits die Legislative, die Exekutive und die Judikative als un-
mittelbar geltendes Recht binden.

Der Rechtsstaat kann, was viele übersehen, unterschiedliche For-
men annehmen, etwa auch konstitutionell-monarchische. Ein demo-
kratischer Rechtsstaat kam in Deutschland erstmals mit der Weima-
rer Reichsverfassung von 1919 zum Zuge. Dieser Weichenstellung 
folgten die Verfassungsgeber der Bundesrepublik und ergänzten sie 
durch Vorgabe eines «sozialen Rechtsstaates». So lautet der im Arti-
kel 28 I des Grundgesetzes verankerte Kompromiss der bürgerlichen 
und der sozialdemokratischen Kräfte im Parlamentarischen Rat. Eine 
folgenreiche Weichenstellung! Denn im Unterschied zum liberalen 
Rechtsstaat will der «soziale Rechtsstaat» weit mehr als den Schutz 
der Freiheits- und Eigentumsrechte. Er sieht auch Eingriffe in die 
Güterordnung zwecks sozialen Ausgleichs vor.

Republik Die Architekten des Grundgesetzes richteten die Staats-
verfassung zudem auf den «republikanischen Rechtsstaat» aus 
(Artikel 28 Grundgesetz). Damit wurde ein Begriff der Staatsfor-
menlehre verwendet, der ursprünglich ein Gemeinwesen bezeich-
nete, in dem die politische Herrschaft in einer verfassten Herr-
schaftsordnung um des gemeinsamen Besten willen auszuüben 
war, im Gegensatz zur Despotie oder zur Oligarchie. Im engeren 
Sinn meint Republik einen Freistaat, der die Staatsgewalt an die 
Verfassung bindet und auf der Volkssouveränität beruht. Und im 
spezielleren Sinne benennt Republik eine Staatsform, in der das 
Staatsoberhaupt für eine begrenzte Zeitspanne gewählt wird – im 
Unterschied zur Monarchie, in der das Staatsoberhaupt durch Erb-
folge oder Wahl in der Regel auf Lebenszeit bestellt wird. 
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Demokratie Das Grundgesetz verlangt außerdem eine demokrati-
sche Staatsverfassung25,  und zwar eine Demokratie mit parlamenta-
rischem Regierungssystem, also mit einer Regierung, die aus dem 
Parlament hervorgeht und von ihm abberufen werden kann. Das ist 
die Abgrenzung von der Weimarer Reichsverfassung mit ihrem 
starken Präsidenten und die Absage sowohl an den Präsidentialis-
mus beispielsweise US-amerikanischer Spielart als auch an den Se-
mipräsidentialismus, bei dem sowohl der Regierungschef als auch 
der Staatspräsident an der Führung der Regierungsgeschäfte maß-
geblich beteiligt sind, so wie in der Fünften Republik Frankreichs. 
Das Grundgesetz hingegen sieht eine Demokratie mit einem institu-
tionell starken Bundeskanzler und einem institutionell schwachen 
Bundespräsidenten vor. Dies ist die verfassungsrechtliche Grund-
lage der «Kanzlerdemokratie»26 . Zudem hat die «betont antiplebis-
zitäre Haltung des Grundgesetzes»27  der Repräsentativdemokratie 
Vorfahrt gegeben – nicht der Direktdemokratie, wie etwa in der 
Schweiz. Überdies schreibt das Grundgesetz den politischen Par-
teien eine aktive Rolle in der Politik zu – ein Novum in der deut-
schen Verfassungsgeschichte. «Die Parteien wirken bei der politi-
schen Willensbildung des Volkes mit», so bestimmt es der Artikel 21 
des Grundgesetzes. Allerdings enthält er auch strenge Auflagen für 
die innere Verfassung der Parteien, insbesondere freie Wahlen und 
innerparteiliche Demokratie sowie öffentliche Rechenschaftsle-
gung über Herkunft der Parteifinanzen und Parteivermögen. 

Die Architekten des Grundgesetzes setzten überdies auf eine 
zur Selbstverteidigung befähigte Demokratie. Als «militante» oder 
«wehr hafte Demokratie» ging diese Weichenstellung in die Fachbe-
griffssprache ein. An das Verbot verfassungsfeindlicher Organisati-
onen war dabei vor allem gedacht und daran, die Grundrechte von 
Verfassungsgegnern zu beschneiden – jeweils durch Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts. Auch das unterscheidet die Bundes-
republik von der Weimarer Republik, die äußerste Toleranz auch 
für Demokratiegegner gewahrt hatte.

25  Böckenförde 2004.
26  Niclauß 2004, Schwarz 1981.
27  Bauer 2003: 758.
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Überdies basiert die Demokratie der Bundesrepublik auf Grund-
rechten, d. h. auf der Anerkennung freiheitlicher Bürgerrechte und 
der Menschenrechte. Die Grundrechtsbindung setzt dem Handeln 
der Staatsgewalten enge Grenzen. Auch demokratisch zustande 
gekom mene Mehrheiten müssen die Grundrechte respektieren. 
«Mehrheitstyrannei» (im Sinne etwa des Verstoßes von Mehrheits-
beschlüssen gegen Grundrechte) ist unzulässig. Auch wäre eine 
«Volksdemokratie» nach Art der ehemaligen DDR mit den Grund-
rechten unvereinbar. 

Bundesstaat Kaum weniger wichtig ist die verfassungspolitische 
Vorgabe eines Bundesstaates. Mehr noch: Die Verfassungsgeber 
versahen den Bundesstaat im Artikel 79 III des Grundgesetzes mit 
einer Ewigkeitsgarantie – ebenso wie die Rechtsverbindlichkeit der 
Grundrechte des Artikels 1 und die Verfassungsgrundsätze des Ar-
tikels 20. Die Weichenstellung zugunsten des Bundesstaates schreibt 
einen polyzentristischen Staat vor. Dieser besteht aus den Glied-
staaten, den Ländern, und ihrem Zusammenschluss, dem Bund – im 
Unterschied zum Einheitsstaat wie in Großbritannien, Frankreich 
oder Schweden, dem diese Form der vertikalen Machtaufteilung 
fremd ist. Mit der Parteinahme für den Bundesstaat knüpften die 
Verfassungsgeber an Staatstraditionen an, die im deutschsprachigen 
Raum tief verwurzelt sind. Deren Leitideen sind Machtdispersion, 
Minderheitenschutz und Integration heterogener Gesellschaften – 
bei gleichzeitiger Wahrung relativer Autonomie oder zumindest ge-
sicherter Mitwirkungsrechte der Gliedstaaten. Damit wurden auch 
in Deutschland die Traditionen der nichtmajoritären Konfliktrege-
lung wieder aufgegriffen, die in den modernen Proporz- bzw. Kon-
kordanzdemokratien, beispielsweise der Schweiz, gang und gäbe 
waren.28 

28  Lehmbruch 1967, 1992. «Proporz-» und «Konkordanzdemokratie» 
sind Fachbegriffe für die Demokratieformen, in denen im Unterschied 
zur Mehrheitsdemokratie Konflikte durch nichtmajoritäre Mechanis-
men geregelt werden, insbesondere durch gesicherte Mitwirkungsrechte 
aller wichtigen Streitparteien und Aushandeln im Zeichen hoher Zu-
stimmungshürden (an Stelle von Mehrheitsentscheid). Vgl. Lijphart 
1999.
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Zu den in Deutschland tief verankerten Staatstraditionen gehört 
ferner – im Unterschied zu der Schweiz und den USA – ein exeku-
tivlastiger Bundesstaat. Auch diese Tradition griffen die Verfas-
sungsgeber des Grundgesetzes auf, indem sie die Länder über den 
Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes mitwirken ließen – und 
im Falle der Verfassungsänderung und bei zustimmungspflichtigen 
Gesetzen sogar mit absoluter Vetomacht ausstatteten. Im deutschen 
Bundesrat aber sitzen nicht gewählte Volksvertreter der Länder, wie 
im Senat der USA oder im Schweizer Ständerat, sondern Repräsen-
tanten der Länderexekutive mit imperativem Mandat. 

Ferner gaben die Verfassungsarchitekten dem Bundesstaat eine 
sozialpolitische Verpflichtung mit auf den Weg: Er soll ein «sozialer 
Bundesstaat» sein, so schreibt es der Artikel 20 des Grundgesetzes 
vor.

Das «soziale Staatsziel» des Grundgesetzes Damit kommt die fünfte 
zentrale Weichenstellung des Grundgesetzes ins Spiel: das «soziale 
Staatsziel»29. Zwar ist vom Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz 
nicht ausdrücklich die Rede, dennoch ist es präsent, wie der Begriff 
des «sozialen Bundesstaats» im Artikel 20 und der des «sozialen 
Rechtsstaats» im Artikel 28 zeigen. Zudem benennt der Artikel 72 
mit der «Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet» eine Voraussetzung für die konkurrierende Gesetzge-
bung des Bundes – bis 1994 hatte er gar die «Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse» gefordert. Insoweit schreibt die Verfassung 
der Politik ein «soziales Staatsziel» als Staatsfundamentalnorm 
vor.30 Diese Norm verpflichtet zur Sozialpolitik und legt fest, sie 
«mit den Mitteln des Rechts, zur Entfaltung der Rechte und unter 
Wahrung der Rechte des Einzelnen zu realisieren»31. Dies schließt 
anspruchsvolle Pflichten wie die Absicherung gegen die Wechsel-
fälle des Lebens ein. Zu den Pflichten gehören die Gewährleistung 
des Existenzminimums (im Sinne der Verhinderung materieller 
Not), die «Gewähr elementarer personaler Dienste (Erziehung, 

29  Zacher 2004.
30  Zacher 2004.
31  Zacher 1985: Umschlagtext.
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Betreuung, Pflege)»32, ferner «die Minderung und Kontrolle von 
Abhängigkeiten»33, der Ausgleich krasser Wohlstandsunterschiede 
und Schutz gegen «schlechterstellende Ungleichheit»34.

«Offener Staat» Schließlich sieht Deutschlands Staatsverfassung 
den «offenen Staat» vor. Gemeint ist die grundsätzliche Offenheit 
für die Delegation von Souveränitätsbefugnissen an inter- oder su-
pranationale Organisationen, sofern diese verträglich mit dem 
Grundgesetz sind.35 Mit dem «offenen Staat» erwarb Deutschland 
die Vorteile der Mitwirkung an nationalstaatsübergreifenden Ar-
rangements. Denn der «offene Staat» ermöglicht transnationale 
Maßnahmen gegen grenzüberschreitende Probleme beispielsweise 
in der Wirtschafts- oder Außenpolitik, beim Umweltschutz oder 
bei der Regulierung von Einwanderung. Auch das ist neu in der 
deutschen Verfassungsgeschichte – und zugleich gut erklärbar: Die 
Verpflichtung auf den «offenen Staat» ermöglichte der Bundesre-
publik die Wiederaufnahme in den Kreis der westlichen Demokra-
tien nach 1949. Das schloss die Mitgliedschaft in der militärischen 
Allianz der westlichen Nationen, der NATO, und in der europä-
ischen Staatengemeinschaft ein. 

4. Verfassung und Verfassungswirklichkeit

Verfassungen setzen Spielregeln für den politischen Betrieb. Ob 
diese befolgt oder missachtet werden, muss die Erforschung der 
Verfassungswirklichkeit klären. Die Verfassungswirklichkeit der 
Bundesrepublik Deutschland stand zunächst noch im Zeichen der 
Spaltung Deutschlands und der Oberhoheit der westlichen Sieger-
mächte des Zweiten Weltkriegs. «Deutschland hat sich ein Grund-
gesetz gegeben, dessen geografischer Geltungsbereich durch die 
Macht des Ostens, dessen Souveränitätsrechte durch die Mächte des 

32  Zacher 1985: 10.
33  Zacher 1985: 10.
34  Zacher 1985: 2, vgl. Kapitel 16, Zacher 2001, 2004.
35  Vgl. Artikel 23 und 24 des Grundgesetzes.
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